
  

 

 

  Richtlinien für den Caterer im Bergschlößl  
 
 Catererabgabe: Die Catererabgabe beträgt 10 % des Gesamtumsatzes durch Catering (Speisen, 

Getränke, Personal, Transporte, Tischdekorationen), und ist an die Design Center Linz Betriebsges.m.b.H., 
(infolge DCB genannt) Europaplatz 1, 4020 Linz, (in folge DCB) abzuführen. Als Beleg erhält die DCB 
eine Kopie der Rechnung, bzw. Rechnungen.  

 
 Küche: Die Küche in der Remise kann nach Hinterlegung einer Kaution in der Höhe von EURO  275,-- 

(exkl. 20 % MWSt) benützt werden. Die Kaution wird bei ordnungsgemäßem Verlassen (gereinigter 
Zustand und sorgfältige Handhabung der Geräte) rückerstattet. Zur Reinigung der Küche sind nur die 
Reinigungsmittel zulässig, die vom Vermieter zur Verfügung gestellt werden. Bei Verwendung von nicht 
genehmigtem Reinigungsmittel stellen wir Ihnen eine Endreinigung in der Höhe von zusätzlich € 32,-- 
(exkl. 20 % MWSt.) in Rechnung (vorbehaltlich eventueller Schadensersatzansprüche).  

 
 Frisch kochen, z.B. Grillen, Kochen mit Wok, usw., ist in den Veranstaltungsräumlichkeiten und Foyers 

nicht erlaubt. 
 

 Auf- und Abbau kann nur an den Veranstaltungstagen, bzw. im gemieteten Zeitraum erfolgen. 
 

 Bei mehrtägigen Veranstaltungen sind am Ende eines jeden Tages Lebensmittel, Speisereste und das 
Schmutzgeschirr abzutransportieren. 

 
 Verschmutzungen um das Buffet und die Tische, an denen gearbeitet wird, sind selbst, spätestens 

unmittelbar nach Veranstaltungsende zu reinigen. 
 

 Leergut und Müll sind unmittelbar nach Veranstaltungsende selbst zu entsorgen. 
 

 Einfahrt ist nur in dem Zeitraum der Ladetätigkeit, mit einer maximalen Dauer einer halben Stunde 
gestattet. Parkmöglichkeit für 1 Catering – Lieferwagen besteht hinter der Remise, wo sich auch 
Stromanschlüsse befinden. Während sich Gäste im Schlößlhof aufhalten, darf keine Ladetätigkeit vor dem 
Haus durchgeführt werden. 

 
 Rauchen: Rauchen ist innerhalb des Gebäudes, auch Remise, Küche nicht gestattet. 

 
 Kerzenständer müssen standsicher aufgestellt werden und es darf kein unbeabsichtigtes Berühren der 

Flamme möglich sein. Weiters muss auf einen sicheren Abstand zu brennbaren Dekorationselementen 
geachtet werden. 

 
 Es gilt die Haus- und Brandschutzordnung (liegt vor Ort auf), Anweisungen von Mitarbeitern der DCB ist 

Folge zu leisten. 
 

 Haftung: Die DCB haftet in keiner Weise aus diesem Vertragsverhältnis, wie z.B. für bestimmte 
Eigenschaften und den Zustand oder die Benutzbarkeit der zur Verfügung gestellten Einrichtungen, soweit 
nicht gesetzlich zwingend zu haften ist. 
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